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Änderungshistorie  

Aktualisierung am 01.08.2019 

§ 59 SGB III wird aufgehoben durch das Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäfti-
gung von Ausländerinnen und Ausländern – Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz vom 
08. Juli 2019 (BGBl. I S. 1029).  

Wegen der Übergangsregelung in § 448 SGB III wurden die Gesetzestexte von § 59 SGB III 
und § 132 SGB III zur besseren Übersicht noch nicht entfernt. Der Gesetzestext zu § 448 SGB 
III wurde aufgenommen. 

Aktualisierung am 20.12.2018 

Die befristete Vorschrift des § 132 SGB III wurde eingefügt.  

Bisherige FW 59.1.5 wiederholte Gesetzestext und wurde gestrichen.  

FW 59.1.4 ff. (Zugehörigkeit von Unionsbürgern zum förderungsfähigen Personenkreis) wurden 
zur Vermeidung von Missverständnissen umformuliert.  

FW 59.1.7 wurde neu eingefügt, um dem Missbrauch bei der Inanspruchnahme von Berufsaus-
bildungsbeihilfe entgegenzuwirken.  

Bisherige FW 59.1.7 wurde gestrichen. 

In FW 59.1.11 wurde zur Vermeidung von Missverständnissen klargestellt, dass die Grenzgän-
gereigenschaft nicht von der Prüfung der übrigen Voraussetzungen nach § 59 SGB III entbin-
det.  

FW 59.1.13 wurde redaktionell gekürzt.  

FW 59.1.20: Einarbeitung der befristeten Regelung des § 132 Abs. 3 SGB III 

Bisherige FW 59.1.22 und 59.2.2 (keine vorherige Mindesterwerbsdauer) wurden gestrichen, da 
sie überflüssig sind.  

Die FW zu 4. (geduldete Ausländer) wurden zur besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit auf-
grund des § 132 Abs. 2 Nr. 2 SGB III neu gefasst.  

Neufassung 

Redaktionelle Überarbeitung und Anpassung des Formats 
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Gesetzestext  

§ 59 SGB III 
Förderungsfähiger Personenkreis 

- aufgehoben - 

(1) 1Gefördert werden 

1. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, 
2. Unionsbürger, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes/EU 

besitzen sowie andere Ausländer, die eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt – EU nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, 

3. Ehegatten oder Lebenspartner und Kinder von Unionsbürgern, die unter den Voraussetzun-
gen des § 3 Absatz 1 und 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU unionsrechtlich freizügigkeitsbe-
rechtigt sind oder denen diese Rechte als Kinder nur deshalb nicht zustehen, weil sie 
21 Jahre oder älter sind und von ihren Eltern oder deren Ehegatten oder Lebenspartnern 
keinen Unterhalt erhalten, 

4. Unionsbürger, die vor dem Beginn der Ausbildung im Inland in einem Beschäftigungsverhält-
nis gestanden haben, dessen Gegenstand mit dem der Ausbildung in inhaltlichem Zusam-
menhang steht, 

5. Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum unter den Voraussetzungen der Nummern 2 bis 4, 

6. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die außerhalb des Bun-
desgebiets als Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind, 

7. heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Auslän-
der im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1950) geändert worden ist. 

2§ 8 Absatz 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes gilt entsprechend. 

(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufenthaltsgesetzes), die ihren ständi-
gen Wohnsitz im Inland haben, werden während einer betrieblich durchgeführten Berufsausbil-
dung gefördert, wenn sie sich seit mindestens 15 Monaten ununterbrochen rechtmäßig, gestat-
tet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten. 

(3) Im Übrigen werden Ausländerinnen und Ausländer gefördert, wenn 
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1. sie selbst sich vor Beginn der Berufsausbildung insgesamt fünf Jahre im Inland aufgehalten 
haben und rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind oder 

2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor Beginn der Berufsausbildung 
sich insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig erwerbstätig gewesen 
ist, im Übrigen von dem Zeitpunkt an, in dem im weiteren Verlauf der Berufsausbildung 
diese Voraussetzungen vorgelegen haben; von dem Erfordernis der Erwerbstätigkeit des 
Elternteils während der letzten sechs Jahre kann abgesehen werden, wenn sie aus einem 
von ihm nicht zu vertretenden Grunde nicht ausgeübt worden ist und er im Inland mindes-
tens sechs Monate erwerbstätig gewesen ist; ist die oder der Auszubildende in den Haus-
halt einer oder eines Verwandten aufgenommen, so kann diese oder dieser zur Erfüllung 
dieser Voraussetzungen an die Stelle des Elternteils treten, sofern die oder der Auszubil-
dende sich in den letzten drei Jahren vor Beginn der Berufsausbildung rechtmäßig im In-
land aufgehalten hat. 
 

Gesetzestexte aus angrenzenden Gesetzen 

§ 132 SGB III Sonderregelungen für die  
Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern 

- aufgehoben - 

(1) 1Ausländerinnen und Ausländer, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu 
erwarten ist, gehören nach Maßgabe der folgenden Sätze zum förderungsfähigen Personen-
kreis nach § 59 für Leistungen  

1. nach den §§ 51, 75 und 130, wenn ihr Aufenthalt seit mindestens drei Monaten gestattet ist, 
und 

2. nach den §§ 56 und 122, wenn ihr Aufenthalt seit mindestens 15 Monaten gestattet ist. 

2Bei einer Asylbewerberin oder einem Asylbewerber, die oder der aus einem sicheren Her-
kunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist. 3Die oder der Auszubildende wird bei einer Berufs-
ausbildung ergänzend zu § 60 Absatz 1 Nummer 1 nur mit Berufsausbildungsbeihilfe gefördert, 
wenn sie oder er nicht in einer Aufnahmeeinrichtung wohnt. 4Eine Förderung mit einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme setzt ergänzend zu § 52 voraus, dass die Kenntnisse der 
deutschen Sprache einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwarten lassen. 

(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufenthaltsgesetzes) gehören zum 
förderungsfähigen Personenkreis nach § 59 für Leistungen  

1. nach den §§ 75 und 130 Absatz 1 Satz 1, wenn sie sich seit mindestens zwölf Monaten un-
unterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten; dies gilt auch 
für außerhalb einer betrieblichen Berufsausbildung liegende, in § 75 Absatz 2 genannte 
Phasen, und 

2. nach den §§ 51, 56 und 122, wenn sie sich seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen 
rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten und kein Beschäftigungsver-
bot nach § 60a Absatz 6 des Aufenthaltsgesetzes besteht. 
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(3) Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 
Satz 2 oder Absatz 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehefrau oder Ehemann oder Le-
benspartnerin oder Lebenspartner oder Kind einer Ausländerin oder eines Ausländers mit Auf-
enthaltserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsge-
setzes besitzen, gehören zum förderungsfähigen Personenkreis nach § 59 für Leistungen nach 
den §§ 56, 75, 122 und 130, wenn sie sich seit mindestens drei Monaten ununterbrochen recht-
mäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten. 

(4) Die Sonderregelung gilt für  

1. Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2019 beginnen, und 
2. Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld, wenn diese oder dieses vor dem 31. De-

zember 2019 beantragt wird und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu diesem Zeit-
punkt erfüllt sind. 

(5) 1Findet während der Leistung ein Wechsel des Aufenthaltsstatus statt, ohne dass ein Be-
schäftigungsverbot vorliegt, kann eine einmal begonnene Förderung zu Ende geführt werden. 
2Die Teilnahme an einer Förderung steht der Abschiebung nicht entgegen. 

 

§ 448 SGB III 

Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung 
von Ausländerinnen und Ausländern 

1Für Fälle des § 132 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in der bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung 
sind abweichend von § 60 Absatz 3 und abweichend von § 132 Absatz 4 Nummer 2 in der bis 
zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung § 132 in Verbindung mit § 59 in der jeweils bis zum 31. 
Juli 2019 geltenden Fassung anwendbar, wenn vor dem 31. Dezember 2019 die laufende Aus-
bildung begonnen und der erste Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld ge-
stellt wird und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu diesem Zeitpunkt vorliegen. 2Für die 
Voraussetzung, dass bei der Ausländerin oder dem Ausländer ein rechtmäßiger und dauerhaf-
ter Aufenthalt zu erwarten ist, ist auf den Zeitpunkt der ersten Antragstellung abzustellen. 
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Zu § 448 SGB III 
Auf die FW zur Übergangsregelung des § 448 SGB III in FW 5. zu § 
60 SGB III wird verwiesen. 

 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/FW-SGB-III-60_ba015084.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/FW-SGB-III-60_ba015084.pdf
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